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§ 95a BSVG Kieferregulierungen fur
Kinder und Jugendliche

BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Behandlungsbedurftigen Kindern und Jugendlichen wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres unbeschadet
des Anspruches nach § 95 zahnmedizinisch geeignete Versorgung durch Kieferregulierung als Sachleistung
gewahrt. 8 95 Abs. 4 erster und zweiter Satz sind nicht anzuwenden. Behandlungsbedurftigkeit liegt vor, wenn
eine erhebliche Zahn- oder Kieferfehlstellung besteht.

2. (2)Die Behandlungsbedurftigkeit, die geeignete zahnmedizinische Versorgung und die Qualitatsanforderungen
fur die Erbringung der Sachleistung nach Abs. 1 sind bundesweit einheitlich in der Satzung nach den Regelungen
der Mustersatzung (8 455 Abs. 2 ASVG) entsprechend dem Stand der zahnmedizinischen Wissenschaft zu regeln.

3. (3)Anspruch auf Kostenerstattung oder Kostenzuschuss nach 8 80 Abs. 2 viertletzter und drittletzter Satz besteht
fir Leistungen nach dieser Bestimmung nur dann und solange, als der Gesamtvertrag eine flachendeckende
Sachleistungsversorgung nach § 343e ASVG sicherstellt.

4. (4)Der Anspruch, die Hohe und die Qualitatsanforderungen fur die Zuerkennung eines Kostenersatzes sind fur
den Fall des Fehlens einer flachendeckenden Sachleistungsversorgung (8 343e ASVG) bundesweit einheitlich in
der Satzung des Versicherungstragers zu regeln.§ 239 ist nicht anzuwenden.

In Kraft seit 01.07.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/95
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/95
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/455
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/80
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/343e
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/343e
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/239
file:///

	§ 95a BSVG Kieferregulierungen für Kinder und Jugendliche
	BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz


